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Wald bestehend

Gewässer bestehend
Strasse / Mergelweg bestehend

Orientierungsinhalt:

Gewässer projektiert

Anpassung Strasse projektiert

Böschung projektiert

Rückbau projektiert

Wald 20-50 % bestockt bestehend

Kanton Graubünden Gemeinde Cazis

Auflageprojekt

Der Projektverfasser
Holinger AG

Hochwasserschutz Kettbach
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Werkleitungen:
Die HOLINGER AG erhebt die bei den zuständigen Stellen und Werken erhältlichen Angaben über bestehende Leitungen im Baugrundstück und
überträgt diese in die Projektpläne. Die HOLINGER AG leistet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. Für die
Beschädigung von Leitungen und entsprechende Folgekosten haftet die HOLINGER AG nicht, wenn die Beschädigung darauf zurückzuführen
ist, dass die beschädigte Leitung aus den Angaben der zuständigen Stellen und Werke nicht ersichtlich waren oder dort falsch eingezeichnet
waren. Die Unternehmung hat vor Beginn seiner Arbeiten im Bereich von Werkleitungen die Werkeigentümer sowie die Bauherrschaft in
Kenntnis zu setzen. Die Unternehmung hat sich über die genaue Lage der Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen zu informieren und alle
notwendigen Sicherungsmassnahmen vorzukehren.

Chur, 16. Februar 2026

Absteckungspunkte projektiert1
Gewässerachse projektiert
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